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Betreff 
 
Antrag des Tanzsportkreises Sankt Augustin e.V. auf Gewährung eines Zuschusses 
zur Erweiterung des vereinseigenen Parkplatzes 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss 
des Rates der Stadt Sankt Augustin folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Die Stadt Sankt Augustin gewährt dem Tanzsportkreis Sankt Augustin e.V. einen Zuschuss 
in Höhe von 15 % der Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme „Erweiterung der Park-
platzfläche“ in Höhe von  1.364,45 €. Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist in 
einem prüffähigen Verwendungsnachweis mit allen Originalbelegen nachzuweisen, in der 
auch die Eigenleistungen oder Einnahmen oder Zuschüsse Dritter anzugeben sind. Die 
Haushaltsmittel stehen im Jahr 2010 zur Verfügung.“ 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Durch die wachsende Zahl von Mitgliedern und durch den Bedarf bei überregionalen Ver-
anstaltungen, wie z.B. der Durchführung von Landesmeisterschaften, ergab sich für den 
Tanzsportkreis Sankt Augustin e.V. die Notwendigkeit, die vorhandene vereinseigene Park-
platzfläche zu erweitern.  
Bereits im vergangen Jahr hatte der Vorstand des Vereins sein Vorhaben der Verwaltung 
vorgestellt und um einen städtischen Zuschuss gebeten. Nach den Ziffer 2.2 der Richtlinien 
für die Sportförderung der Stadt Sankt Augustin können für den Neubau, Umbau, die In-
standsetzung oder Erweiterung vereinseigener Sportanlagen im Rahmen zur Verfügung 
stehender Haushaltsmittel (Ziffer 1.2) Zuschüsse bis zu 15 % der Gesamtkosten gezahlt 
werden. Die Kosten waren mit 10.000 € kalkuliert, so dass die Verwaltung Haushaltsmittel 
in Höhe von 1.500 € angemeldet hatte. 
  
Mit Schreiben vom 10.10.2010 beantragt der Tanzsportkreis einen Zuschusses von 15 % 
der Gesamtkosten der Baumaßnahme. Durch freiwillige Leistungen von Mitgliedern durch 
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Übernahme der Planung und Bauaufsicht konnten die Kosten mit 9.096,36 € günstiger 
gehalten werden als ursprünglich geplant, so dass nun ein Zuschuss von 15 % dieser 
Summe = 1.364,45 € beantragt wird. 
 
Die Mittel stehen im Haushalt 2010 zur Verfügung.  
 
In Vertretung: 
 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf 1.364,45 €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 08-01-01 zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 


